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Vorschlag für ein Benchmarkings der Steuerungs – und Umsetzungseben nationaler  Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
Allgemeine Anforderungen an  das Benchmarking sozialer Beschäftigungsunternehmen

Soziale Beschäftigungsunternehmen als Teil der sozialen Unternehmen im Dritten System haben sowohl wegen ihres „zivilgesellschaftlichen Leitbildes“ als auch wegen der Dienstleistungen, die sich öffentlich finanziert erledigen, eine permanente Pflicht, ihre Aufgabenerledigung öffentlich transparent darzustellen.  

Die Bezugspunkte  des Benchmarkings sozialer Beschäftigungsunternehmen sind: 

· Soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System müssen sich auf ein gemeinsames Leitbild einigen, das  sich als akzeptierter Messpunkt für das Benchmarking  eignet.

· Beim internen, beim sektoralen vor allem aber beim intersektoralen Benchmarking bedarf es weiterer gemeinsamer Bezugspunkte, die als gemeinsame Wert- und Erfolgsmaßstäbe  akzeptiert werden. Diese gemeinsamen Bezugspunkte könnten ganz oder teilweise abgeleitet werden aus den :

· Europäischen Beschäftigungsleitlinien

· Zielen  der  nationalen Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik

· Zielen und Anforderungen der regionalen Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik

· Allgemeinen Werten des Menschenrechtes und insbesondere des Grundgesetzes: Die Ziellinie ist die Sicherung einer würdevollen Existenz auf der Basis einer gerecht entlohnten und zumutbaren Arbeit.

· Die  Zielpunkte aus dem europäischen und nationalem staatlichen Kontext sind nicht  per se im vollen Umfange identisch mit den Orientierungen sozialer Unternehmen. Es gibt Widersprüche, die man beschreiben und zu denen sich soziale Beschäftigungsunternehmen kritisch verhalten müssen. Das gebietet u.a. die  zivilgesellschaftliche und politische Motivation der sozialen UnternehmerInnen. Soziale Beschäftigungsunternehmen müssen aber auch ihr besonderes arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisches Leistungsprofil  klar konturieren, Qualitätsstandards 
(Qualitätsziele ) formulieren und Erfolgsindikatoren benennen. Sie müssen die in § 17 ( Hartz 3 ) genannten Anforderungen begrüßen und einen praktikablen Vorschlag unterbreiten, wie die  eigenen , aber dennoch mit  Arbeitsmarktpolitik kompatiblen Ziele und Leitbilder umgesetzt und bewertet werden können. genügen. Soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System müssen sich auf nationaler und regionaler Ebene als Lobbyverband organisieren, damit ihre beschäftigungspolitischen Absichten trotz minimaler rechtlicher Grundlage zum Tragen kommen können. Dies muss insbesondere auch auf der örtlichen Ebene geschehen, weil dort künftig die Ausgestaltung der deutschen und europäischen Beschäftigungspolitik stattfindet. Hartz IV bietet hierfür mit dem § 18 eine gute Grundlage. 

· Die öffentlichen Finanziers von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik  sollten freiwilliges Benchmarking als Standard fordern. Öffentliche Förderung sollte nur möglich sein, wenn man sich einer der  Benchmarkingkreise anschließt.

· Dieses freiwillige Engagement dient der kontinuierlichen Verbesserung der  eigenen und der allgemeinen Praxis der Beschäftigungspolitik.  

· Politisierung: Die Ergebnisse des Benchmarkings sollten in die Konzepte künftiger Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik einfließen. Verzichtete man auf diesen Know - How Transfer in die politische Ebene, dann wäre es den teilnehmenden Institutionen und Unternehmen kaum zu vermitteln, warum sie ihre betrieblichen Strukturen und Ergebnisse einem umfassenden  Vergleich und damit auch der öffentlichen Kritik aussetzen sollten. Deshalb müssen  geregelte Verfahren und Kommunikationsprozesse zwischen den sozialen Beschäftigungsbetrieben – am besten in Verbandsform organisiert -  und den öffentlichen, staatlichen und politischen  Beschäftigungspolitischen Akteuren etabliert werden. 

· Das Benchmarking und das strategische Controlling in sozialen Beschäftigungsunternehmen hat folgende Adressaten:
a. Im Innenverhältnis der sozialen Beschäftigungsunternehmen: die mitarbeitenden Stakeholder, die internen Stakeholder und die Geschäftsführung

b. Im Außenverhältnis: 
i. Die externen Stakeholder , die aus grundsätzlicher Überzeugung die Existenz von sozialen Beschäftigungsunternehmen aktiv unterstützen

ii. Die Kunden / Abnehmer / Nachfrager der Produkte und sozialintegrativen Dienstleistungen . Hier zählen auch die Finanziers der arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Dienstleistungen dazu.

iii. Dem Benchmarkingkreis , der sich  aus  dem „Verband „ der sozialen Beschäftigungsunternehmen rekrutieren sollte

iv. Die Mitwettbewerber aus dem ersten oder zweiten System.

v. Die allgemeine politische Öffentlichkeit, die ein Interesse an den Modellen der BEST PRACTICE hat.
Benchmarking in der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik muss hinreichend klar differenziert sein. Es sollte  deshalb mindestens folgende Abteilungen des Benchmarkings geben
1. Benchmarking der Programme und Massnahmen  der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik, differenziert nach 

· den Zielen und 

· den Zielgruppen

· Anbietern der Dienstleistung

Messpunkte:  Gesetzlicher Rahmen, operative Umsetzungsprogramme und operative Ziele
Leitfrage:  welche Ziele für welche Zielgruppen werden durch welche Programme und Massnahmen am besten realisiert ?
2. Benchmarking der Prozesse und Verfahren in der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik, differenziert nach

· Verfahren und Prozessen in der Zugangssteuerung zur aktiven Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Hier hätte man in der Vergangenheit folgende beiden zentralen Akteure benchmarken können:

· Arbeitsverwaltung ( Bundesanstalt für Arbeit ), Erfolgsindikatoren ergeben sich aus den  bisherigen  arbeitsmarktpolitischen Gesetzen.

· Kommunen und Landkreise:  Erfolgsindikatoren ergeben sich aus dem Bundessozialhilfegesetzes und dem Jugendhilfegesetz.

· In Zukunft könnte ein einheitliches Benchmarking der Job-Center stattfinden. Allerdings wird zu erwarten sein, dass es eine organisatorische Vielfalt der Trägerstruktur und auch eine Vielfalt der Prozesse und Verfahrensweisen geben wird. Das kann durchaus für die Entwicklung der Qualität der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sehr hilfreich sein, sofern es frühzeitig gelingt, die JOBCENTER zur Teilnahme an einem bundesweiten Benchmarking zu überzeugen. Dieses muss aufgebaut sein auf einem überschaubaren Set gemeinsam getragener Ziele und Leitbilder, ergänzt um spezifische regionale Erfolgsindikatoren. Die Messindikatoren .zur Überprüfung der Zielerreichung sollten ebenfalls vereinheitlich sein. 

Messpunkte: Gesetzlicher Auftrag und operative Umsetzungsziele

Leitfrage: welche Steuerungsverfahren und welche Zugangsprozesse zu den Angeboten der Arbeitsmarkt – und Beschäftigungspolitik sind für welche Zielgruppen am effizientesten ?
3. Benchmarking der operativen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsakteure, differenziert nach  Unternehmenstypen.  Aktive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bedient sich verschiedener Dienstleister um die arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Angebote umsetzen zu können. 

· Berufliche Weiterbildungsträger  ( Erstes,  zweites  oder auch drittes System ). Der operative Schwerpunkt liegt auf der Durchführung von  Bildungsmaßnahmen.

· Qualifizierungsbetriebe ( 1.2. oder auch 3. System ) Koppelung zwischen Bildung und praktischer Arbeit, Schwerpunkt liegt aber auf Bildung.

· Kommunale Beschäftigungsbetriebe ( Trägerschaft 2. System ) : Schwerpunkt liegt auf der Koppelung von Qualifizierung und beruflicher Integration auf der Grundlage  kommunaler Beschäftigungsfelder.
· Beschäftigungsbetriebe in privatwirtschaftlicher unternehmerischer Trägerschaft ( 1. System ) : Schwerpunkt liegt auf der Erbringung einer wertschöpfenden und marktorientierten Leistung, bei der Langzeitarbeitslose ( Profilinggruppe IV und V ) befristet oder dauerhaft beschäftigt, qualifiziert und gegebenenfalls  sozial begleitet werden.
· Beschäftigungsbetriebe in kollektiver, gemeinwohlorientierter unternehmerischer Trägerschaft ( Soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System ): Schwerpunkt liegt auf der Erbringung einer wertschöpfenden und marktorientierten Leistung, bei der Langzeitarbeitslose ( Profilinggruppe IV und V ) befristet oder dauerhaft beschäftigt, qualifiziert und sozial begleitet   werden. Die Produkte sollen in der Regel einem öffentlichen, gemeinwohlorientierten Zweck dienen.
· Genossenschaften (3. System ) : Schwerpunkt liegt auf der Erbringung einer wertschöpfenden und marktorientierten Leistung, bei der vorrangig  die Mitglieder der Genossenschaft Arbeit und Einkommen finden. Die Mitglieder können aus allen Zielgruppen kommen, also auch aus den arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen. 

Messpunkte:
Zielsetzungen: In diesen Unternehmenstypen werden in der Regel sehr unterschiedliche Zielgruppen beschäftigt,  qualifiziert und sozial begleitet. Deshalb muss das Benchmarking berücksichtigen, welche Ziele der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik mit welcher Zielgruppe real stattfindet und erfolgsorientiert stattfinden kann. Zu unterscheiden sind 

· Arbeitsmarktpolitische Ziele, wie z.B.

· Soziale Stabilisierung

· Schlüsselqualifikationen

· Berufliche Qualifizierung

· Beschäftigungspolitische Ziele, wie z.B.

· Erzielung beschäftigungspolitischer Entlastungseffekte

· Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt

· Schaffung von befristeten Arbeitsplätzen

· Schaffung von entfristeten Arbeitsplätzen

· Unterstützung der Existenzgründung

· Unterstützung von „Ich AGs“

· Unterstützung kollektiver Formen des Unternehmertums
Leitfragen: welche Akteure und  Unternehmenstypen der aktiven Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik gewährleisten den effektivsten Output  und die effizienteste ( auch günstigste ) Arbeitsweise bei der nach Zielen und Zielgruppen differenzierten  arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Dienstleistung 

Die oben genannten Ebenen des Benchmarkings sollten auch danach unterschieden 
werden, welche Zielgruppen jeweils erreicht werden soll.

Die Zielgruppen könnten wie folgt unterschieden werden:

· Beratungskunden

· bis Proflinggruppen III 

· Betreuungskunden

· Profilinggruppe IV: Personengruppen, die mit Hilfe einer mittel- bis langfristigen arbeitsmarktpolitischen Unterstützung als integrationsfähig gelten
· Proflinggruppe V: Personengruppen, die in der Regel nicht in den privat- oder 
öffentlich rechtlichen Arbeitsmarkt integrierbar, aber dennoch erwerbsfähig sind
Gesamtkonzept Benachmarking der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik

Benchmarkingkreise   sind die freiwilligen Zusammenschlüsse von verschiedenen Akteuren der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Sie organisieren  sich in eigener Regie. Folgende Benchmarkingkreise wären auf nationaler Ebene im Rahmen eines Gesamtkonzeptes „Benchmarking nationaler Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik“ sinnvoll:
a. Benchmarkingkreise der Finanziers öffentlich geförderter Beschäftigung:

i. Jobcenter

ii. Kommunen 
iii. Bundesagentur für Arbeit

b. Benchmarkingkreise der Dienstleister öffentlich geförderter Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik:

i. Beschäftigungspolitische Dienstleister:

1. Kommunale Beschäftigungsunternehmen 

2. Soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System. 

ii. Arbeitsmarktpolitische Dienstleister:

1. Qualifizierungsunternehmen

2. Berufliche Weiterbildungsträger

iii. Arbeitsmarktpolitische und Beschäftigungspolitische Dienstleister als Mischunternehmen

1. Qualifizierungs- und Beschäftigungsunternehmen, z.B. Jugendberufshilfeprojekte ( arbeitsmarktpolitische und beschäftigungspolitische Dienstleistungen )

2. Kommunale Beschäftigungsunternehmen 

3. Soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System. 

Allgemeine Zielgrundlagen  des Benachmarkings

 Auf der Zielebene wird eine konstruktive Auseinandersetzung mit den   förderrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen  erwartet. Begründete Abweichungen sind möglich.   Fördergeber und Gesetzgeber sollten bereit sein, sich mit den Ergebnissen des Benchmarkings aktiv zu beschäftigen und die Erkenntnisse in politische Konzepte umzusetzen. 

Zusätzliche Ziele, Methodik. Verfahren
Die wesentliche Freiheit der Benchmarkingkreise besteht darin, weitere, zusätzliche sektorale, branchenorientierte Ziele sowie die wirksamsten Methoden zum Benchmarking zu entwickeln, umzusetzen und  zu vergleichen. Gerade diese Freiheit gewährleistet eine permanente Fortentwicklung der Fachpraxis, ihrer Methoden sowie die Rückwirkung auf die Finanziers öffentlich geförderter Beschäftigungspolitik . 

Kosten
Der  Benchmarkingaufwand muss mit einer kostendeckenden Pauschale von den Finanziers der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik vergütet werden. 

Zusammenfassung der Benchmarkingergebnisse
Die öffentlichen Finanziers von Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik sollten ein halbjährliches Benchmarkingbulletin über die Ergebnisse der Benchmarkingkreise herausgeben.

Allgemeine Anforderungen an das Benchmarking sozialer Beschäftigungsunternehmen
Stufen der Zielfindung sozialer Beschäftigungsunternhemen

1. Eigene Leitbilder, Philosophie des Dritten Systems

2. Eigene Unternehmensleitbilder, aufbauend auf dem Leitbild des 3. Systems

3. Geschäftsstrategie des sozialen Beschäftigungsunternehmens

4. Operative Ziele des sozialen Beschäftigungsunternehmen

5. Erwartungen der mitarbeitenden Stakeholder

6. Erwartungen der externen Stakeholder

7. Erwartungen der Kunden und Auftraggeber des sozialen Beschäftigungsunternehmens

Ähnlich wie beim strategischen Zielfindungs- und Controllingprozess der Balanced Scorecards bedarf es einer konkreten Ausgewogenheit dieser verschiedenen Interessenslagen. 
Das Zielportfolio sozialer Beschäftigungsunternehmen

Die folgende Auflistung von Zielen ist geordnet nach Zielbereichen. Zum großen Teil sind diese Ziele auch abgeleitet aus den europäischen Beschäftigungsleitlinien,  der deutschen Arbeitsmarktpolitik sowie dem kommunalen Zielranking. Sie geben im wesentlichen Zieloptionen wieder, die aus der allgemeinen Unternehmensphilosophie sozialer Unternehmen aus den Erwartungen der öffentlichen Finanziers abgeleitet sind.
Die oben genannten weiteren Zielebenen sind in diesem Raster nicht berücksichtigt. Diese Zielebene wird im Rahmen der „Balanced Scorecard“ erarbeitet und dargestellt.

Arbeitsmarktpolitik 
Hier geht es um die Leistungen sozialer Beschäftigungsunternehmen, die auf die Stärkung der beruflichen Fähigkeiten der Integrationsbeschäftigten ausgerichtet sind.
	Ziel
	Indikator

	Den Zugang von Integrationsbeschäftigten zum sozialen Beschäftigungsunternehmen und die Ablösung vom Unternehmen sichern
	· Zugangssteuerung von Langzeitarbeitslosen – Zusammenarbeit mit der lokalen Beschickungsstruktur

· Einstellungsassessmentverfahren

· Ablösungs- und Eingliederungsverfahren 



	Den  bestehn fachlichen Qualitätsstandard der sozialintegrativen Dienstleistung sichern
	· Personalentwicklungsprogramm / Eingliederungsplan

· Eingliederungsvertrag

· Auf den individuellen Voraussetzungen aufbauende begründete Auswahl von Einzelmassnahmen

· Qualifizierung zum Erwerb von Schlüsselqualitikationen ( soziale Kompetenz usw.)

· Qualifizierung zum Erwerb allgemeiner beruflicher Fähigkeiten

· Qualifizierung zum Erwerb von betrieblich notwendigen beruflichen Qualifiikationen

· Externe betriebliche Praktika

· Vielfalt der praktischen beruflichen Tätigkeit im sozialen Beschäftigungsunternehmen


	Messbare Erfolge vorweisen
	· Vermittlungsquote
· Intern
· extern
· Persönlichkeitsentwicklungsindikator
· Leistungsentwicklungsindikator ( persönliche Wertschöpfungsquote )
· Wirtschaftlichkeitsindikator: Verhältnis zwischen Kosten und Erfolg




Beschäftigungspolitik
Hier geht es um die Leistungen sozialer Beschäftigungsunternehmen, um benachteiligte Arbeitslose konkret in das Erwerbsleben zu integrieren.

	Ziel 
	Indikator

	Nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen im sozialen Beschäftigungsunternehmen
	- Rückblickende, langfristige Beschäftigungsentwicklung des Unternehmens nach 
· Fachkräfte
· Integrationsbeschäftigten
- Rückblickende, langfristige Beschäftigungsentwicklung des Unternehmens nach 
· Geförderten und ungeförderten Arbeitsplätzen  für 
· Fachkräfte
· Einfacharbeitsplätze
- Arbeitsplatzangebotsstruktur des sozialen Beschäftigungsunternehmens nach 
· Eigene Arbeitsplätzen
· Arbeitnehmerüberlassung
- Anzahl der Integrationsbeschäftigten:
· Befristet und gefördert
· Befristet und ungefördert
· Entfristet und gefördert
· Entfristet und ungefördert

	Nachhaltige Stabilität der Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen
	- Anzahl der FachmitarbeiterInnen im eigenen UnternehmenGefördert
· Ungefördert
· gefördert
- Verhältnis zwischen qualifizierten und einfachen Arbeitsplätzen

- Verhältnis zwischen geförderten und ungeförderten Arbeitsplätzen
- Quote der eigen erwirtschaftete Kosten an den Gesamtkosten
- Wertschöpfungsquote durch Integrationsbeschäftigte


	Armutstfeste Beschäftigung
	-tarifliche Bindungen

-Arbeitnehmerbruttolohn je Stunde

-Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeitsplätze für Integrationsbeschäftigte ( positiver Beschäftigungsindikator )

-Anzahl der öffentlich rechtlich gestalteten Arbeitsverhältnisse ( negativer Beschäftigungsindikator ) 

	
	

	Betriebliche Integrationsquote, bestehend aus
	-Vermittlungsquote  in externe Beschäftigungsverhältnisse
-Weiterbeschäftigungsquote im Betrieb

-Verbleibquote nach einem halben Jahr und einem Jahr

	Beachtung eines akzeptablen Kosten – Nutzen Verhältnisses
	- Wirtschaftlichkeitsindikator: Verhältnis zwischen Kosten und Erfolg ( Kosten des Integrationsindikators je Integrationsbeschäftigten.)


Produktorientierung sozialer Beschäftigungsunternehmen

Hier geht es um die Frage, welche Produkte das soziale Beschäftigungsunternehmen herstellt, welche Qualitäten diese haben und welche Kostendeckungsbeiträge der Verkauf dieser Produkte einbringt.
	Ziel
	Messindikator

	Arbeitsplätze über den Verkauf von Produkten sichern
	Quote der Gesamtkostendeckung über Gesamterlöse ( Erlösgruppe 1 und Erlösgruppe 2 )
- Tauschwertquote der Produkte

	Gemeinwohlorientierte  Produkte,  Dienstleistungen und Strukturen herstellen
	- Quote der Gesamtkostendeckung über Zuwendungen und Kostenerstattungen der öffentlichen Hand
- gemeinwohlorientierte Qualitätsquote der Produkte ( sozialer und ökologischer Gebrauchtswert ) 



	Soziale Produkte und Dienstleistungen herstellen
	- Quote der Gesamtkostendeckung über Erlöse für soziale Dienstleistungen  ( Erlösgruppe 2 )

	Marktnahe Produkte und Dienstleistungen  herstellen und verkaufen
	- Quote der Gesamtkostendeckung über Erlöse für Marktprodukte   ( Erlösgruppe 2 )
- soziale und gemeinwohlorientierte Quaitätsstufe der Produkte

	Wettbewerbsfähiger Qualtitätsstandard der Produkte sichern
	- Qualitätsquote der Produkte 

- Mängelquoten, Mängelmanagement

	Arbeitsplatzeffekte
	- Wieviel Prozent der gesamten Lohnkosten werden über Markterlöse ( Erlösgruppe 2 und Erlösgruppe 1 ) gesichert ?


Finanzielle Ziele und Randbedingungen
Hier geht es um die zentrale Frage, in welcher Weise es dem  soziale Beschäftigungsunternehmen gelingt, die Balance zwischen finanziellen Bedingungen und dem sozialen Zweck des Unternehmens herzustellen.
	Ziele 
	Messindikator

	Der  öffentlich finanzierte Nachteilsausgleich darf nur 50 % der Lohnkosten eines Integrationsbeschäftigten betragen
	- Leistungsquote der Integrationsbeschäftigten

( muss  im Durchschnitt mindestens 50 % betragen )

bzw. :

- der durchschnittlich erhaltene Nachteilsausgleich darf maximal 50 % der Lohnkosten der Integrationsbeschäftigten betragen

bzw.:

- der eigenerwirtschaftete Deckungsbeitrag der Integrationsbeschäftigten muss mindestens 50 % der gesamten Lohnkosten betragen.

	Armutsfeste Entlohnung zu mindestens ortsüblichen Bedingungen
	- Arbeitnehmerbruttolohn der Integrationsbeschäftigten

	Leistungsmotivierende Lohnanreiz- und Prämiensysteme anwenden
	- Lohnanreizsystem vorhanden: ja – neun

Personalentwicklungssystem vorhanden: ja neu

- Prozentualer Anteil von Prämien an den Gesamtlohnkosten

- Produktivitätsentwicklungsquote der Integrationsbeschäftigten

	Kostendeckende Qualifizierung
	Qualifizierungs- und soziale Betreuungskosten dürfen nicht höher sein als die Erlöse der Erlösgruppe 2

	Erfolgsquote – Verhältnis der Kosten zum  Nutzen optimieren
	- Gesamter öffentlicher Mitteleinsatz für die soziale Integration und den Nachteilsausgleich in Bezug zur gesamten Integrationserfolgsquote setzen ( siehe weiter unten )

	Transferkosten reduzieren
	- Eingesparte öffentliche Kosten berechnen – im ersten Beschäftigungsjahr

- Im zweiten und den folgenden Beschäftigungsjahren (nachhaltige Erfolgsquote)


Sozialpolitische Ziele
Hier geht es um die Frage, in welcher Weise ein soziales Beschäftigungsunternehmen durch eine Mischung verschiedener Ziele zur sozialen Stabilität beiträgt.
	Ziele 
	Indikatoren

	Armutsfallen  und Nichterwerbsarbeitstätigkeit verhindern
	- Sozialer Integrationsfaktor auf der Basis der Personalentwicklung

	Erwerbstätige Arme vermeiden
	- Arbeitnehmerstundenbrutto je Stunde

	Erwerbsarbeit für Benachteiligte sichern
	- Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeitsplätze für Integrationsbeschäftigte 

	Soziale Integration
	- Arbeitseinkommensniveau Integrationsbeschäftigte je Monat

- soziale Integration auf Betriebsebene: Formen der  demokratischen Betriebskultur  ( qualitativer Aspekt ) 

	Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze
	- Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze für Integrationsbeschäftigte ( positives Ziel )

- Anzahl öffentlich rechtlicher Arbeitsplätze ( negativer Indikator )




Zivilgesellschaftliche und politische Zielsetzungen
Hier geht es um die Fragesellung, in welcher Weise das soziale Beschäftigungsunternehmen sich als Teil des zivilgesellschaftlichen politischen Engagements versteht,

	Ziele 
	Messindikatoren

	Kooperation versus Konkurrenz
	- Kooperationen mit anderen Unternehmen

- Anzahl der Initiativen zur Förderung von Public – private – social Partnerships

- Art dieser Kooperationen ( qualitative Beschreibung )

	Aktives Networking
	- Mitgliedschaft und Mitarbeit in sektoralen, gesellschaftlichen Netzwerken

- Anzahl und Art von gesellschaftspolitischen Initiativen, vor allem im lokalen Gemeinwesen

	Zivilgesellschaftliche Aktivierung der MitarbeiterInnen
	- Beschreibung von zivilgesellschaftlichen Initiativen von MitarbeiterInnen ( z.B. gemeinsame Beteiligung an Aktionen gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Arbeitslosigkeit usw.)

	Demokratische Betriebskultur
	- Beteiligung der MitarbeiterInnen – auch der Integrationsbeschäftigten – an unternehmerischer Verantwortung

- gesellschaftsrechtliche Einbindung der MitarbeiterInnen in das Unternehmen

- Formen der betrieblichen Information und der Transparenz ( qualitative Beschreibung aber auch Anzahl von MitarbeiterInnenbesprechungen )

- aufgewendete Kosten für MitarbeiterInnenbeteiligung ( Freistellungskosten ) 

- freiwilliges Engagement von MitarbeiterInnen für betriebliche Entscheidungsprozesse und Belange, ausgedrückt in unbezahlten Arbeitszeitkosten

	Identifikation mit dem Unternehmen
	- Fehlzeitenquote

- Gesellschaftsbeteiligung von MitarbeiterInnen

- Mitgliedschaft  im  Gesellschafterverein 




Nichtakzeptable Ziele

Sowohl die Europäischen Beschäftigungsleitlinien als auch die deutschen Arbeitsförderungsgesetze enthalten einige direkte und indirekt wirkende Zieloptionen, die der Unternehmensphilosophie sozialer Beschäftigungsunternehmen grundlegend widersprechen. Um die Differenz sozialer Beschäftigungsunternehmen zu einigen Mainstreams der deutschen und europäischen Beschäftigungspolitik zu verdeutlichen, werden diese Zieloptionen nochmals  aufgelistet und begründet.

	Berechtigte / Zielgruppe
	Bewertung

	Ausländer sollen nur dann Leistungen und Massnahmen erhalten , wenn diese bereits uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben
	Abzulehnen, widerspricht dem allgemeinen Menschenrecht; gleiches Recht für alle

	Inländer haben Vorrang
	Abzulehnen, gleiches Recht für alle. 

	Wenn keine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist, sollen stattdessen Beschäftigungsmöglichkeiten  im besonderen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt ersatzweise angeboten werden
	Abzulehnen, da diese öffentlich rechtlichen Arbeitsverhältnisse eine weitreichende soziale Diskriminierung darstellen. Soziale Beschäftigungsunternehmen bieten reguläre Arbeit und keine arbeitsdienstähnlichen Ersatzarbeitsverhältnisse an

	
	

	Eignung, berufliche Neigungen, individuelle Lebenssituation, voraussichtliche Dauer der Hilfsbedürftigkeit  und Dauerhaftigkeit der  Eingliederung in Arbeit ist zu beachten: Wirtschaftlichkeit der Maßnahme muss beachtet werden. 
	Ökonomisches Kalkül führt zu sozialpolitischem Zynismus, ist abzulehnen

	Maßnahmen, die nicht zur Eingliederung notwendig sind, werden ausgeschlossen, 
	Auch Langzeitarbeitslose haben ein Recht auf eine berufliche Fortbildung und eine persönliche Weiterentwicklung, die nicht unter dem harten Zwang der Ökonomie stehen darf.  Berufliche Bildung ist Teil der Allgemeinbildung.

	25 % der Langzeitarbeitslosen sollen bis 2010 an einer aktiven Maßnahme der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik teilnehmen ( Beschäftigungsleitlinie) )
	Mit diesem Ziel werden 75 % der Langzeitarbeitslosen aus aktiven Maßnahmen ausgeschlossen. Das ist abzulehnen

	Längerdauernde Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit wechselndem Personenkreis sind gestattet
	Nur bedingt geeignet, Arbeitslosigkeit abzubauen, entspricht nicht dem Profil von Sozialen Beschäftigungsunternehmen. Missbrauch durch Kommunen ist möglich, um kommunale Regelaufgaben auf diese Weise erledigen zu lassen. Das ist beschäftigungspolitisch kontraproduktiv.

	Pause von 3 Jahren nach einer ABM für zugewiesenen Arbeitnehmer notwendig, bevor eine neue Maßnahme angeboten wird,.
	Beschäftigungspolitisch und Arbeittsmarktpolitisch unsinnig, denn erreichte Qualifikationen gehen verloren, Vergeudung von öffentlichen Mitteln

	Nichtarbeitslosenversicherungspflichtige Erwerbsarbeit in ABMs 
	ArbeitnehmerInnen erwerben keine neuen Ansprüche beim Arbeitslosengeld, dadurch ist eine dauerhafte „Armut“ trotz Erwerbsarbeit gegeben, denn das ALG II  entspricht nicht dem Mindestniveau, das dem kulturellen Standard der deutschen Gesellschaft entspricht.


Verdichtete Benchmarkingbereiche

Vergleichstabelle 1: 

Kosten und Erträge sozialintegrativer Dienstleistungen

Warum wird der Vergleich angestellt ?

Soziale Beschäftigungsunternehmen erbringen sozialintegrative Dienstleistungen ( Qualfizierung, soziale Beratung und Begleitung ), die Kosten verursachen. Den Kosten muss ein entsprechender Ertrag ( Erlösgruppe 2 ) gegenüberstehen. Wenn der  Ertrag nicht ausreicht, entstehen Defizite, die das Betriebsergebnis belasten. Wird dadurch das gesamte Betriebsergebnis negativ, dann wird auch die soziale Dienstleistungsfunktion des sozialen Unternehmens bedroht. Dies muss durch geeignete sozialunternehmerische Managementmaßnahmen verhindert werden. Die in dieser Auswertung genutzten Kennzahlen dienen sowohl innerbetrieblich der Kosten- und Erlöskontrolle, als auch zwischenbetrieblich der Ermittlung günstiger Kosten- Ertragssituationen. 
Ziele des Vergleichs
· Welche sozialintegrative Dienstleistungen werden zu welchen Kosten erbracht
· Wie muss eine optimale sozialintegrative Dienstleistung für eine definierte Zielgruppe  finanziert werden ?
· Welcher Finanzierungsbeitrag wird durch das soziale Beschäftigungsunternehmen über die Erlösgruppe 2 ( wirtschaftliche Erträge ) selbst erbracht ?
Vergleichstabelle  2: 

Lohnkosten für Integrationsbeschäftigte und Nachteilsausgleich

Warum wird der Vergleich angestellt

Die Lohnkosten von sozialversicherungspflichtigen Integrationsbeschäftigten sind ein wesentlicher Kostenfaktor für soziale Beschäftigungsunternehmen.

Die Lohnkosten der Integrationsbeschäftigte stellen aber auch ein wichtiges soziales Integrationsmedium dar, denn über den Arbeitnehmerbruttolohn wird die materielle Existenz der Integrationsbeschäftigten gesichert. Diesen Lohnkosten stehen in aller Regel keine entsprechenden Wertschöpfungsquoten durch die Integrationsbeschäftigten gegenüber. Diese Differenz zwischen Wertschöpfungspotential der Person und dem bezahlten Lohn wird in der Regel über den sogenannten  Nachteilsausgleich finanziert.. 
Ziele des Vergleichs
Das Auswertungs- und Bewertungsraster verfolgt das Ziel, 

· die reale  Differenz zwischen tatsächlichen Lohnkosten für Integrationsbeschäftigte und den erhaltenem Nachteilsausgleich darzustellen bezogen auf den Gesamtbetrieb und auf die Stunde je Integrationsbeschäftigten. 

· diese Differenz mit dem tatsächlichen Leistungspotential der Integrationsbeschäftigten auf der individuellen Ebene und auf der verdichteten Ebene der Gruppenleistungsfähigkeit zu vergleichen.

· Die Herkunft der Finanzierung dieser Differenzkosten darzustellen. Dazu gibt es grundsätzlich 2 Finanzierungsquellen

· Aus dem Erlös 1 ( wirtschaftlicher Ertrag aus dem Verkauf der allgemeinen Produkte und Dienstleistungen )

· Aus Betriebsmittelkrediten

· aus Rücklagen ( das sind Erlöse 1 aus den Vorjahren ).

· zu ermitteln, ob und unter welchen Bedingungen es möglich ist, mit einem 50 % igen Nachteilsausgleich bezogen auf einzelne Personen, bzw. auf Personengruppen auszukommen. Das europäische Wettbewerbsrecht sieht diese Obergrenze des Nachteilsausgleiches  vor. In die 50 % Quote werden nicht die Erlöse 2 eingerechnet, denn das sind keine echten Subventionen, sondern kostendeckende Entgelte für sozialintegrative Dienstleistungen.

Vergleichstabelle 3

Betriebsstruktur, Kontextstruktur  und Erlöse

Warum wird der Vergleich angestellt ?

Im günstigen Falle werden die sozialen Integrationskosten und der notwendige Nachteilsausgleich im vollen Umfang durch öffentliche Mittel finanziert. Im ungünstigen Falle verbleibt aber ein nicht durch öffentliche Mittel finanzierter Kostenrest. Diese Differenz müsste dann über die gesambetriebliche Leistungskraft gedeckt werden. Diese Leistungskraft spiegelt sich im Gesamtbetriebsergebnis aus wirtschaftlicher Tätigkeit ( Erlösgruppe 1 )  wieder. Sofern dieses trotz ( und nicht wegen ) der Beschäftigung von benachteiligten Arbeitslosen positiv ist, dann trägt das soziale Beschäftigungsunternehmen erfolgreich zur Kostendeckung eines Teils der sozialintegrativen Kosten bei. Diese Kennzahl wäre der „ultimative“  Beleg für die beschäftigungspolitische Leistungsfähigkeit sozialer Beschäftigungsunternehmen. Die Erfolgsbedingungen sind von allgemeinem Interesse, deshalb sind die Strukturdaten des Erfolgs ( auch des Misserfolgs ) wesentliche Benchmarks, die zur Verbreitung einer guten Praxis hilfreich sind. Wesentliche Strukturdaten sind: Struktur der Arbeitsorganisation, Branche, Produkt, Marktsituation.

Wenn das wirtschaftliche Betriebsergebnis negativ ist, muss untersucht werden, woran das liegt. In diesem Falle dienen die Vergleichstabellen 1 und 2 zur Analyse  und Interpretation des Problems.

Ziele des Vergleichs

Qualitative Interpretation zur Identifizierung der günstigen Kontextstrukturen von sozialen Beschäftigungsunternehmen

Vergleichstabelle 4

Ressourcen- und Organisationseinsatz und sozialer Erfolg

Warum wird der Vergleich angestellt ?

Der Ressourcen- und Organisationseinsatz sozialer Beschäftigungsunternehmen dient den Zielen , Erwerbsarbeitsplätze für benachteiligte Arbeitslose zu schaffen, Arbeitslose in Erwerbsarbeitsverhältnisse zu vermitteln bzw. die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern und zu steigen  In dieser Abfolge ist der Erfolg von sozialen Beschäftigungsunternehmen zu bewerten. 
Der Vergleich dient dazu, um die Erfolge sozialer Beschäftigungsunternehmen mit dem dazu notwendigen Herstellungsaufwand in ein Verhältnis zu setzen und das Ergebnis zu bewerten.

Das Auswertungsverfahren muss die oben genannten 3 Erfolgsdimensionen bewerten und den erforderlichen Kostenaufwand benennen. Alle 3 Erfolgsindikatoren müssten dann noch in einem Gesamtindikator „ sozialer Integrationserfolg“ verdichtet werden. Das ist das schwierigste Unterfangen, das noch nicht gelöst ist.

Ziele

· Was kostet eine Vermittlung eines Langzeitarbeitslose  in Erwerbsarbeit
· Wie teuer ist eine definierte erfolgreiche  sozialintegrative Leistung
· Wie teuer ist ein entfristeter Arbeitsplatz in einem sozialen Beschäftigungsunternehmen unter Berücksichtigung aller Kosten
· Stimmt das Kosten – Nutzen Verhältnis ?  Diese Antwort sollte aber auch das Ergebnis einer wertorientierten Entscheidung und nicht nur das Ergebnis eines ökonomischen Kalküls sein.
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